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Betreff: 
Sachstandsbericht zu Antrag 1803/2013 zur Sitzung des Beirates für die Belange von 
Menschen mit Behinderungen 
hier: Barrierefreiheit im Umfeld des Stadthauses Mainz 
 
 
Mainz, 25.11.2014 
 
gez. Eder 
 
Katrin Eder 
Beigeordnete 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
 
Der Behindertenbeirat nimmt die nachfolgende Stellungnahme der Verwaltung zur Kenntnis. 
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1. Sachverhalt 
 
Die Verwaltung stimmt dem Antrag zu, aufgrund der hohen Bedeutsamkeit die Barrierefreiheit 
des Eingangsbereichs des Stadthauses (Kreyßigflügel/Lauterenflügel) und zwischen den Gebäu-
deteilen v.a. für Blinde und Sehbehinderte zu verbessern. 
 
 
2. Lösung  
 
Die Verwaltung hat bereits die notwendigen Maßnahmen (Borsteinanpassungen, möglicher 
Einbau von taktilen Elementen, Vorderstufenmarkierung,Aufrüstung von Lichtsignalanlagen) in 
eine Priorisierung (Kleinmaßnahmen) gebracht (Priorität A). Sie wird aufgrund der Vielzahl der 
Maßnahmen (insgesamt 33 gelistete Maßnahmen alleine 2014) die geforderten Maßnahmen 
sukzessive umsetzen.  In einem ersten Schritt (Frühjahr 2015) wird die Lichtsignalfurt zwischen 
den beiden Gebäudeflügeln durch eine Anforderung und mit Annäherungssignalen ergänzt 
(derzeit sind nur Freigabesignale vorhanden). 
 
Parallel hierzu wird in Abstimmung mit den Behindertenvertretern und den anderen Ämtern ein 
weiteres Gestaltungskonzept abgestimmt, um mögliche andere Maßnahmen umzusetzen. Die 
besonderen Situation des Denkmalschutzes (Gebäude und Umfeld) muss hierbei beachtet 
werden.  Die Finanzierung erfolgt über Unterhaltungsmittel. 
 
Aussagen über die Barrierefreiheit innerhalb der Gebäude hat bereits die Beantwortung des 
Antrags 1802/2013 geliefert. Eventuelle Maßnahmen sollten gesondert behandelt werden und 
sind nicht Bestandteil dieses Antrags. 
 
3. Alternativen 
 
keine 
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